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Flughafen Wien Aktiengesellschaft 
Schwechat, FN 42984 m

Beschlussvorschläge des Vorstands 
und des Aufsichtsrats für die 35. 
ordentliche Hauptversammlung
1.  Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Kon-

zernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des 
vom Auf sichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022

   Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird 
es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

  Der Jahresabschluss 2022 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden. 

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 64.584.426,22 wie folgt zu verwenden:

  (i)  Ausschüttung einer Dividende von € 0,77 je dividendenberechtigter Aktie, 

   d.h. als Gesamtbetrag der Dividende € 64.583.504,37

  (ii)  Vortrag des Restbetrags in Höhe von € 921,85

   auf neue Rechnung

  Dividendenzahltag ist der 15. Juni 2023.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge schäftsjahr 2022

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtieren den Mit-
glieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2022

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtieren den Mit-
glieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.
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5.  Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

  Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria 
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

6.  Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

  Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft haben einen klaren und verständli-
chen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder gemäß 
§ 78c iVm § 98a AktG zu erstellen. 

  Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Abstimmung 
vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter. Der Beschluss ist nicht anfechtbar  
(§ 78d Abs 1 AktG). 

  Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Flughafen Wien Aktiengesellschaft haben in der Sitzung vom 
24.03.2023 einen Vergütungsbericht gemäß § 78c iVm § 98a AktG beschlossen und einen Beschlussvor-
schlag gemäß § 108 Abs 1 AktG gemacht. 

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022, wie dieser 
auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht wird, zu beschließen.

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“

  Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“ zu ändern, 
sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

„§ 3 Veröffentlichungen“
Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des Aktiengesetzes zwin-
gend erforderlich, im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ bzw. in der elektronischen Verlautbarungs- und 
Informationsplattform des Bundes (EVI). Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft 
entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften. Sämtliche Veröffentlichungen sind auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.“

Begründung: 
Derzeit sind bestimmte Veröffentlichungen von börsenotierten Aktiengesellschaften im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung bekanntzumachen, beispielsweise die Einberufung zur Hauptversammlung. 

Wie den Medien entnommen werden konnte, plant die Bundesregierung das Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung als Veröffentlichungsorgan durch eine elektronische Verlautbarungs- und Informationsplatt-
form des Bundes (EVI) zu ersetzen. 

Die kommende Hauptversammlung am 5. Juni 2023 soll zum Anlass genommen werden, § 3 der Satzung 
über die Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend anzupassen.
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8.  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 15 „Fern-
teilnahme und Fernabstimmung, Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, 
virtuelle Hauptversammlung“ und entsprechende Änderung der Nummerierung der folgenden 
Paragraphen der Satzung, bei Aufhebung des bisherigen § 18 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 15 
„Fernteilnahme und Fernabstimmung, Übertragung und Aufzeich-nung der Hauptversammlung, vir-
tuelle Hauptversammlung“, zu ändern.

(i) Der Beschlussvorschlag auf Basis der Sitzung des Aufsichtsrats vom 24. April 2023 lautet wie folgt: 

„§ 15 Fernteilnahme und Fernabstimmung, 
Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, 
virtuelle Hauptversammlung“
1.  Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre 

an der Hauptversammlung während ihrer gesamten Dauer von jedem Ort aus mittels einer akus-
tischen und allenfalls auch optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit teilnehmen können, die es 
den Aktionären ermöglicht, den Verlauf der Verhandlungen zu folgen, und sich, sofern ihnen der 
Vorsitzende das Wort erteilt, selbst an die Hauptversammlung zu wenden (Fernteilnahme gemäß 
§ 102 Abs 3 Z 2 AktG).

2.  Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre 
ihre Stimme während der Hauptversammlung auf elektronischem Weg von jedem Ort aus abgeben 
können (Fernabstimmung gemäß § 102 Abs 3 Z 3 iVm § 126 AktG). In diesem Fall hat der Vorstand 
zu regeln, auf welche Weise die Aktionärinnen und Aktionäre Widerspruch erheben können. 

3.  Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptver-
sammlung für die nicht anwesenden Aktionäre ganz oder teilweise akustisch und allenfalls auch 
optisch in Echtzeit übertragen wird (Übertragung der Hauptversammlung gemäß § 102 Abs 4 
AktG). Auch die öffentliche Übertragung der Hauptversammlung kann vorgesehen werden. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzuzeichnen.

4.  Für die Fernteilnahme (Abs 1) und Fernabstimmung (Abs 2) kann eine gesonderte Anmeldung 
verlangt und für das Ende der Anmeldefrist auch ein von § 111 Abs 2 AktG abweichender, früherer 
Zeitpunkt festgelegt werden. 

5.  Im Zuge der Fernabstimmung (Abs 2) abgegebene Stimmen sind nichtig, wenn der Beschluss in 
der Hauptversammlung mit einem anderen Inhalt gefasst wird als im Formular oder in der Einga-
bemaske vorgesehen.

6.  Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG werden nur dann zur Abstimmung gebracht, 
wenn der Antrag in der Versammlung wiederholt wird. Bei Beschlussvorschlägen von Aktionären, 
die an der Hauptversammlung im Wege der Fernabstimmung (Abs 2) teilnehmen, tritt an die Stelle 
des Erfordernisses nach Satz 1 die Stimmabgabe auf elektronischem Weg vor der Hauptversamm-
lung oder die Herstellung der Verbindung zur Stimmabgabe auf elektronischem Weg während der 
Hauptversammlung durch den Aktionär, der den Beschlussvorschlag erstattet hat.

7.  Eine Hauptversammlung kann nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) ohne physische Anwesenheit 
der Teilnehmer durchgeführt werden (virtuelle Hauptversammlung). Der Vorstand entscheidet 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die Form der Durchführung, das heißt ob die Haupt-
versammlung (i) mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer, (ii) ohne physische Anwesenheit 
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der Teilnehmer (virtuelle Hauptversammlung), (iii) eine einfache virtuelle Versammlung oder eine 
moderierte virtuelle Versammlung durchgeführt wird oder (iv) als Hauptversammlung, bei der sich 
die einzelnen Teilnehmer zwischen einer physischen und einer virtuellen Teilnahme entscheiden 
können (hybride Hauptversammlung). Wird die Hauptversammlung vom Aufsichtsrat einberufen, 
ist diesem die Entscheidung über die Form der Durchführung im vorgenannten Sinn überlassen.

8.  Soweit sich organisatorische und technische Festlegungen für eine virtuelle oder hybride Haupt-
versammlung nicht aus den Bestimmungen des VirtGesG oder aus der Satzung ergeben, sind sie 
vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat als einberufendem Organ zu treffen.

9.  Im Übrigen ist der Vorstand oder der Aufsichtsrat als einberufendes Organ zu allen Entscheidungen 
berufen, die zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung oder einer hybriden Hauptver-
sammlung notwendig sind.

10.  In der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung oder in einer entsprechenden Information, 
die ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft bereitgestellt 
wird, ist anzugeben, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung bestehen.

11.  Die Durchführung einer moderierten virtuellen Versammlung ist nach Maßgabe des VirtGesG und 
den Bestimmungen der Satzung zulässig. Die virtuelle Hauptversammlung wird für die Teilnehmer 
optisch und akustisch in Echtzeit übertragen. Es kann auch die öffentliche Übertragung der virtu-
ellen Hauptversammlung durchgeführt werden.

12.  Die Aktionäre haben während der virtuellen Hauptversammlung die Möglichkeit, sich im Weg 
elektronischer Kommunikation, z.B. per E-Mail, zu Wort zu melden. Wird einem Aktionär vom 
Vorsitzenden das Wort erteilt, ist ihm vom Vorsitzenden eine Redemöglichkeit im Weg der Video-
kommunikation zu gewähren. Der Vorsitzende entscheidet über die Reihenfolge der Redebeiträge 
und auch über den Zeitpunkt, bis zu dem Redebeiträge vorgetragen werden bzw. bis zu dem Fragen 
gestellt werden können.

13.  Darüber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktionären einen elektronischen Kommunikations-
weg, z.B. E-Mail, zur Verfügung, auf dem sie Fragen und Beschlussanträge spätestens am dritten 
Werktag vor der Hauptversammlung an die Gesellschaft übermitteln können. Die auf diesem Weg 
gestellten Fragen und Beschlussanträge sind in der Hauptversammlung zu verlesen oder den 
Aktionären auf andere geeignete Weise, zB auf der Internetseite der Gesellschaft, zur Kenntnis zu 
bringen.

14.  Bei allen Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung können die Aktionäre ihr Stimm-
recht im Weg elektronischer Kommunikation ausüben und auf diese Weise gegebenenfalls auch 
Widerspruch erheben. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten am 
Tag der Hauptversammlung eine spezielle E-Mail-Adresse einrichten und bekanntgeben, an die 
die Stimmrechtsausübung oder der Widerspruch an die Gesellschaft übersandt werden kann, den 
Einsatz einer speziellen Abstimmungssoftware oder eine entsprechende Funktion auf der Inter-
netseite der Gesellschaft (HV-Portal) für Zwecke der Stimmrechtsausübung oder der Erhebung 
von Widerspruch anbieten.

15.  Die Gesellschaft stellt den Aktionären bei einer virtuellen Hauptversammlung auf ihre Kosten 
zumindest einen geeigneten und von der Gesellschaft unabhängigen besonderen Stimmrechtsver-
treter zur Verfügung, der von den Aktionären zur Stellung von Beschlussanträgen, zur Stimmab-
gabe und gegebenenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung 
bevollmächtigt werden kann.“

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, § 18 der Satzung aufzuheben und die Bezeichnung der 
bisherigen Paragraphen 15 bis 17 zu ändern in 16 bis 18.
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Aktualisierter Beschlussvorschlag:
(ii)  Im Rahmen des legistischen Begutachtungsverfahrens wurde am 26. April 2023 eine in einigen, wenigen 

Punkten geänderte Fassung des Bundesgesetzes über die Durchführung virtueller Gesellschafterver-
sammlungen (VirtGesG) veröffentlicht. 

Diesen Änderungen Rechnung tragend, hat der Vorstand in seiner Sitzung vom 5. Mai 2023 vorgeschla-
gen, die Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 15 „Fernteilnahme und Fernabstimmung, Über-
tragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung“, welcher nunmehr 
wie folgt lautet, zu ändern:

„§ 15 Fernteilnahme und Fernabstimmung, 
Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, 
virtuelle Hauptversammlung
1.  Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre 

an der Hauptversammlung während ihrer gesamten Dauer von jedem Ort aus mittels einer akus-
tischen und allenfalls auch optischen Zwei-weg-Verbindung in Echtzeit teilnehmen können, die 
es den Aktionären ermöglicht, den Verlauf der Verhandlungen zu folgen, und sich, sofern ihnen der 
Vorsitzende das Wort erteilt, selbst an die Hauptversammlung zu wenden (Fernteilnahme gemäß 
§ 102 Abs 3 Z 2 AktG).

2.  Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre 
ihre Stimme während der Hauptversammlung auf elektronischem Weg von jedem Ort aus abgeben 
können (Fernabstimmung gemäß § 102 Abs 3 Z 3 iVm § 126 AktG). In diesem Fall hat der Vorstand 
zu regeln, auf welche Weise die Aktionärinnen und Aktionäre Widerspruch erheben können. 

3.  Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptver-
sammlung für die nicht anwesenden Aktionäre ganz oder teilweise akustisch und allenfalls auch 
optisch in Echtzeit übertragen wird (Übertragung der Hauptversammlung gemäß § 102 Abs 4 
AktG). Auch die öffentliche Übertragung der Hauptversammlung kann vorgesehen werden. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzuzeichnen.

4.  Für die Fernteilnahme (Abs 1) und Fernabstimmung (Abs 2) kann eine gesonderte Anmeldung 
verlangt und für das Ende der Anmeldefrist auch ein von § 111 Abs 2 AktG abweichender, früherer 
Zeitpunkt festgelegt werden. 

5.  Im Zuge der Fernabstimmung (Abs 2) abgegebene Stimmen sind nichtig, wenn der Beschluss in 
der Hauptversammlung mit einem anderen Inhalt gefasst wird als im Formular oder in der Einga-
bemaske vorgesehen.

6.  Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG werden nur dann zur Abstimmung gebracht, 
wenn der Antrag in der Versammlung wiederholt wird. Bei Beschlussvorschlägen von Aktionären, 
die an der Hauptversammlung im Wege der Fernabstimmung (Abs 2) teilnehmen, tritt an die Stelle 
des Erfordernisses nach Satz 1 die Stimmabgabe auf elektronischem Weg vor der Hauptversamm-
lung oder die Herstellung der Verbindung zur Stimmabgabe auf elektronischem Weg während der 
Hauptversammlung durch den Aktionär, der den Beschlussvorschlag erstattet hat.

7.  Eine Hauptversammlung kann nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) ohne physische Anwesenheit 
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der Teilnehmer durchgeführt werden (virtuelle Hauptversammlung). Der Vorstand entscheidet 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die Form der Durchführung, das heißt ob die Haupt-
versammlung (i) mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer, (ii) ohne physische Anwesenheit 
der Teilnehmer (virtuelle Hauptversammlung), (iii) eine einfache virtuelle Versammlung oder eine 
moderierte virtuelle Versammlung durchgeführt wird oder (iv) als Hauptversammlung, bei der sich 
die einzelnen Teilnehmer zwischen einer physischen und einer virtuellen Teilnahme entscheiden 
können (hybride Hauptversammlung). Wird die Hauptversammlung vom Aufsichtsrat einberufen, 
ist diesem die Entscheidung über die Form der Durchführung im vorgenannten Sinn überlassen.

8.  Soweit sich organisatorische und technische Festlegungen für eine virtuelle oder hybride Haupt-
versammlung nicht aus den Bestimmungen des VirtGesG oder aus der Satzung ergeben, sind sie 
vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat als einberufendem Organ zu treffen.

9.  Im Übrigen ist der Vorstand oder der Aufsichtsrat als einberufendes Organ zu allen Entscheidungen 
berufen, die zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung oder einer hybriden Hauptver-
sammlung notwendig sind.

10.  In der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung oder in einer entsprechenden Information, 
die ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft bereitgestellt 
wird, ist anzugeben, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung bestehen.

11.  Die Durchführung einer moderierten virtuellen Versammlung ist nach Maßgabe des VirtGesG und 
den Bestimmungen der Satzung zulässig. Die virtuelle Hauptversammlung wird für die Teilnehmer 
optisch und akustisch in Echtzeit übertragen. Es kann auch die öffentliche Übertragung der virtu-
ellen Hauptversammlung durchgeführt werden.

12.  Die Aktionäre haben während der virtuellen Hauptversammlung die Möglichkeit, sich im Weg 
elektronischer Kommunikation, z.B. per E-Mail, zu Wort zu melden. Wird einem Aktionär vom 
Vorsitzenden das Wort erteilt, ist ihm vom Vorsitzenden eine Redemöglichkeit im Weg der Video-
kommunikation zu gewähren. Der Vorsitzende entscheidet über die Reihenfolge der Redebeiträge 
und auch über den Zeitpunkt, bis zu dem Redebeiträge vorgetragen werden bzw. bis zu dem Fragen 
gestellt werden können.

13.  Darüber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktionären einen elektronischen Kommunikationsweg, 
z.B. E-Mail, zur Verfügung, auf dem sie Fragen und Beschlussanträge spätestens am dritten Werk-
tag vor der Hauptversammlung oder einem festzusetzenden späteren Zeitpunkt an die Gesell-
schaft übermitteln können. Die auf diesem Weg gestellten Fragen und Beschlussanträge sind in 
der Hauptversammlung zu verlesen oder den Aktionären auf andere geeignete Weise, zB auf der 
Internetseite der Gesellschaft, zur Kenntnis zu bringen.

14.  Bei allen Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung können die Aktionäre ihr Stimm-
recht im Weg elektronischer Kommunikation ausüben und auf diese Weise gegebenenfalls auch 
Widerspruch erheben. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten am 
Tag der Hauptversammlung eine spezielle E-Mail-Adresse einrichten und bekanntgeben, an die 
die Stimmrechtsausübung oder der Widerspruch an die Gesellschaft übersandt werden kann, den 
Einsatz einer speziellen Abstimmungssoftware oder eine entsprechende Funktion auf der Inter-
netseite der Gesellschaft (HV-Portal) für Zwecke der Stimmrechtsausübung oder der Erhebung von 
Widerspruch anbieten. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen 
schon bis zu einem festzusetzenden Zeitpunkt vor der Hauptversammlung auf elektronischem 
Weg – beispielsweise per E-Mail – abgeben können. Solche Aktionäre können ihre Stimmabgabe 
bis zur Abstimmung in der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung widerrufen und allenfalls 
neu abstimmen. Im Übrigen gilt § 126 AktG sinngemäß.

15.  Die Gesellschaft stellt den Aktionären bei einer virtuellen Hauptversammlung auf ihre Kosten nach 
Maßgabe der am Tag der Hauptversammlung geltenden gesetzlichen Bestimmungen einen oder 
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zwei geeignete und von der Gesellschaft unabhängige besondere Stimmrechtsvertreter zur Ver-
fügung, die von den Aktionären zur Stellung von Beschlussanträgen, zur Stimmabgabe und gege-
benenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung bevollmächtigt 
werden können.“

16.  Die Satzungsbestimmungen gemäß § 15 Abs 7 bis 15 sind bis 30. Juni 2026 befristet. Der Vorstand 
ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, jeweils einzeln für Hauptversammlungen der 
Gesellschaft, die bis zum 30. Juni 2026 stattfinden, vorzusehen, dass die Hauptversammlung als 
virtuelle oder hybride Hauptversammlung abgehalten wird. 

(Die vom Vorstand vorgenommenen Aktualisierungen im Satzungstext sind oben farblich ersichtlich 
gemacht.)

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, § 18 der Satzung aufzuheben und die Bezeichnung der 
bisherigen Paragraphen 15 bis 17 zu ändern in 16 bis 18.
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Der Vorstand wird ermächtigt, diese Satzungsänderung durch Ergänzung um einen neuen § 15 „Fern-
teilnahme und Fernabstimmung, Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, virtuelle 
Hauptversammlung“ zum Firmenbuch anzumelden, sobald ein entsprechendes Bundesgesetz über die 
Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen (Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetz 
– VirtGesG) kundgemacht ist.

Begründung: 
Das österreichische Aktiengesetz enthält bereits jetzt Bestimmungen, die die Ausübung von Aktionärs-
rechten nicht nur bei physischer Anwesenheit eröffnen: Fernteilnahme, Fernabstimmung, Übertragung 
der Hauptversammlung. 

Virtuelle Hauptversammlungen können bis 30.06.2023 gemäß § 1 Abs 2 Gesellschaftsrechtliches COVID-
19-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020 in der Fassung des BGBl. I Nr. 224/2022 und der Gesellschaftsrechtlichen 
COVID-19-Verordnung (BGBl. II Nr. 140/2020 in der Fassung des BGBl. II Nr. 505/2022) unter Berücksich-
tigung der Interessen der Gesellschaft und der Teilnehmer abgehalten werden. 

Es ist damit zu rechnen, dass noch in diesem Jahr in Österreich ein eigenes Gesetz erlassen wird, wel-
ches virtuelle Hauptversammlungen auch nach dem 30.06.2023 ermöglicht und inhaltlich neu regelt. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat möchten die kommende Hauptversammlung am 5. Juni 2023 nutzen, 
um die Satzung entsprechend anzupassen. 

Schwechat, 

Für den Aufsichtsrat

…………………………………….

Ing. Ewald Kirschner

Vorsitzender

Der Vorstand

……………………………………..

Mag. Julian Jäger

……………………………………..

Mag. Dr. Günther Ofner


